
 
   

   

 

 

 

 

 
 

        
      
           
     

       
     

       
        

 
 

       
     

        
    

      
     

        
   

 
       
     

 
    

 
     

       
        

      
      

    
     

      
    

     
 

        
     

 
        

  
 

      
      
     

      
       

     
      

    
        
  

 
        

   
   

      

      
      
    

      
  

 
      

         
 

      
   

    
 

     
 
                
            
 
     

 
            
        
 
       

 
 
             
              
            
         
 
   

 
          
                
              
          
        
 
 
 
 

1 

Überleitungsbestimmungen 
in dem Flurbereinigungsverfahren 

Ronneburg-Fallbach VF 2557 

Vorbemerkung 

Auf Grund des § 62 Abs. 2 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der 
jeweils geltenden Fassung regeln die nachstehen-
den Bestimmungen, zu denen der Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft gehört wurde, die tatsächliche 
Überleitung in den neuen Zustand, namentlich den 
Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen 
Grundstücke. 

Diese Bestimmungen können, insoweit sie nicht auf 
gesetzlichen Vorschriften beruhen oder bestimmte 
Fristen für die Einreichung von Anträgen an die Flur-
bereinigungsbehörde angeben, durch abweichende 
Vereinbarung unter den Beteiligten ersetzt werden. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann in besonderen 
Fällen von Amts wegen oder auf Antrag die festge-
setzten Zeitpunkte abändern. 

Als allgemeiner Stichtag für die Wertgleichheit wird 
der 01. November 2021 festgesetzt. 

§ 1 Landwirtschaftliche Nutzflächen 

Unbeschadet etwa noch verbliebener Wider-
sprüche gehen der Besitz, die Verwaltung und 
die Nutzung der Beteiligten in den Besitz der 
neuen Landabfindungen, sobald die Früchte des 
Vorbesitzers abgeerntet sind, spätestens zu dem 
im nachfolgenden aufgeführten Zeitpunkt. 
Soweit gemeinschaftliche Anlagen in Frage 
kommen, tritt an die Stelle des Grundstücksemp-
fängers die Teilnehmergemeinschaft, vertreten 
durch den Vorsitzenden des Vorstandes. 

1.1 Als spätester Zeitpunkt für die Räumung der 
Grundstücke nach Aberntung wird bestimmt: 

a) für Wiesen der 31. Oktober 2021 
24.00 Uhr 

Die Abräumung muss am Abend des Übergabe-
tages beendet sein. Am darauffolgenden Tage 
kann der/die Grundstücksempfänger/in mit der 
Bestellung beginnen. Die dann noch nicht abge-
räumten Reste der Ernte können von dem 
Grundstücksempfänger auf Gefahr und Kosten 
des alten Besitzers nach Anweisung des Vor-
standes der Teilnehmergemeinschaft entfernt 
werden; er ist jedoch nicht berechtigt, sich die 
Früchte anzueignen. 

für alle Beteiligten gleichmäßig zu verlängern, 
wenn dies infolge allgemeiner Verspätung der 
Ernte notwendig erscheint. Zur Fristverlänge-
rung in Einzelfällen ist allein die Flurbereini-
gungsbehörde zuständig. 

1.3 Die Bestimmungen über die Inbesitznahme 
gelten auch für die neuen Wege und Gräben. 

§ 2 Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, 
Feldgehölze, Holzbestände usw. 
(gemäß § 50 FlurbG) 

§ 3 Regelung der Pachtverhältnisse 

Für die Regelung der Pachtverhältnisse gelten 
die §§ 70 und 71 FlurbG. 

§ 4 Zäune, Einfriedungen, Stützmauern 

Zäune und andere Einfriedungen können 
stehen bleiben 

§ 5 Einbeziehung alter Wege und 
Wasserläufe 

Die bisherigen Wege können benutzt werden 
und die Überfahrtsrechte bleiben bestehen. 
Die bisherigen Gewässer müssen offengehal-
ten werden. 

§ 6 Zuwiderhandlungen 

Zuwiderhandlungen gegen diese Überleitungs-
Bestimmungen führen zum Schadensersatz. 
Nach § 137 FlurbG können die obigen Bestim-
mungen mit Zwangsmitteln durchgesetzt 
werden. 

1.2 Der Vorsitzende des Vorstandes ist befugt, nach 
Herbeiführung eines entsprechenden Vorstand-
beschlusses der Teilnehmergemeinschaft ein-
zelne oder alle Aberntungsfristen nach Bedarf 


